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Amtliche Bekanntmachung 
 
13/106 
Bundestagswahl am 22. September 2013 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 2013 für die Wahlbezirke der Stadt Remscheid wird in der Zeit vom 
 

2. September 2013 bis 6. September 2013 
im Wahlamt, Elberfelder Str. 36, 42853 Remscheid, Raum 215, 

zu den üblichen Öffnungszeiten 
der Abteilung Bürgerservice des Fachdienstes 1.32 - Bürger, Sicherheit und Ordnung 

 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. 
 
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldege-
setze eingetragen ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-

gerät möglich. 
 
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag 

vor der Wahl, spätestens am 06. September 2013 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Remscheid, Wahlamt, Elberfelder 
Str. 36, 42853 Remscheid, Raum 215 Einspruch einlegen. 

 
 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 01. September 2013 

eine Wahlbenachrichtigung. 
 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 

Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 103 (Solingen – Remscheid – Wuppertal II) 
 
  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
  oder 
  durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

  a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 1. September 2013) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 6. September 
2013) versäumt hat, 

 
  b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 

Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 
 

  c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
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 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 20. September 
2013, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine tele-
fonische Antragstellung ist unzulässig. 

 
 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-

tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
 Im Falle nachgewiesener, plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 

zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 

 
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) 

angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
 
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 

er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
 versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-

gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

 
 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 

die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Sonntag, dem 22. September 2013 bis 
18.00 Uhr eingeht. 

 
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-

lich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Remscheid, den 14. August 2013 
gez. Dr. Christian Henkelmann 
Beigeordneter 
 

 
13/107 
Bundestagswahl 2013 
Wahlbenachrichtigung, Wahlschein, Briefwahl, Direktwahl 

 
Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt. 
 
Wahlberechtigte, die bis zum 01.09.2013 keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, wenden sich bitte an die 
Wahl-Hotline, Tel. (0 21 91) 16 – 28 79. 
 
Für die Briefwahl werden Wahlschein und Briefwahlunterlagen benötigt. Ein entsprechender Antrag befindet sich 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte.  
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch online über das Internet (www.remscheid.de/wahlen) bean-
tragt werden.  
 

 Selbstverständlich kann der Antrag auch weiterhin schriftlich gestellt werden und dem Wahlamt zugeschickt werden 
(Stadt Remscheid, Wahlamt, Elberfelder Str. 36, 42849 Remscheid).  
 
Auch ist es möglich, den Wahlschein persönlich beim Briefwahlbüro des Wahlamtes zu beantragen und den Wahl-
schein sowie die Briefwahlunterlagen direkt mitzunehmen. Im Briefwahlbüro besteht zudem die Möglichkeit der 
sofortigen Stimmabgabe.  
 
Das Briefwahlbüro ist vom 02.09.2013 bis zum 20.09.2013 geöffnet: 
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Wahlamt der Stadt Remscheid 
im Dienstleistungszentrum,  

Elberfelder Str. 36, 42853 Remscheid, 
1. Etage, Raum 148. 

Der Raum ist barrierefrei erreichbar, 
Eingang Friedrich-Ebert-Platz, Aufzug. 

 

Öffnungszeiten  
Briefwahlbüro Raum 148 

MO 07:30 13:00 

DI 07:30 17:30 

MI 07:30 13:00 

DO 07:30 16:00 

FR 07:30 12:00 

 
Am Freitag, dem 20.09.2013 gilt die besondere Öffnungszeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Die Wahl-Hotline unter Tel. (0 21 91) 16 – 2879 steht Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. 
  
Remscheid, den 14. August 2013 
gez. Dr. Christian Henkelmann 
Beigeordneter 
 
 

13/108 
Wahlbekanntmachung Bundestagswahl 2013 
 
1. Am Sonntag, dem 22. September 2013 findet 
 

die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 
 
 statt. 
 
 Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Remscheid ist in 54 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19. August 2013 bis zum 1. Septem-

ber 2013 zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
wählen kann. 

 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 13.30 Uhr im Dienst-

leistungszentrum (Ämterhaus/Volkshochschule), Elberfelder Str. 32 - 36, 42853 Remscheid zusammen.  
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 

eingetragen ist. 
 
 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 

mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 

ausgehändigt. 
 
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

• für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennwortes und rechts vom Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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• für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
 Der Wähler gibt 
 

• seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll, 

 
• seine Zweitstimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. 

 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 

gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b)  durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim Wahlamt der Stadt Remscheid einen amtlichen Stimmzettel, 

einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes-

wahlgesetzes). 
 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Nach dem Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik (Wahlstatistikgesetz) in der zur Zeit 

gültigen Fassung wird in den Wahlbezirken 1031, 1072 und 2132 mit Stimmzetteln gewählt, die oben links mit 
Unterscheidungsbezeichnungen gekennzeichnet sind (Gliederung nach Geschlecht und nach Gruppen von Ge-
burtsjahren). Das Wahlgeheimnis wird hierdurch nicht beeinträchtigt. An den Wahllokalen der genannten Wahl-
bezirke werden am Wahltag weitere Informationen angebracht. 

 
Remscheid, den 21. August 2013 
gez. Dr. Christian Henkelmann 
Beigeordneter 
 
 

13/109 
Bundestagswahl 2013 
 
Hiermit mache ich öffentlich bekannt, dass zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses im Wahlkreis 103 – Solingen – 
Remscheid - Wuppertal II – 
 

10 Briefwahlvorstände 
 
gebildet werden. Sie treten am Wahltag, dem 22. September 2013, um 13:30 Uhr im Dienstleistungszentrum (Äm-
terhaus/Volkshochschule), Elberfelder Str. 32 - 36 in 42853 Remscheid zusammen. 
 
Die Briefwahlvorstände befinden sich in folgenden Räumen: 
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Briefwahl-
vorstand 

Stadtbezirk Wahlbezirke Raum 

BW 1.1 Alt-Remscheid I 
1011, 1012,  
1021, 1022, 
1031, 1032 

226 

BW 1.2 Alt-Remscheid II 
1041, 1042, 
1051, 1052 

315 

BW 1.3 Alt-Remscheid III 
1061, 1062,  
1071, 1072,  
1081, 1082 

125 

BW 1.4 Alt-Remscheid IV 
1091, 1092, 
1101, 1102, 
1111, 1112 

134 

BW 2.1 Süd I 
2121, 2122, 
2131, 2132, 
2141, 2142 

231 

BW 2.2 Süd II 
2151, 2152, 
2161, 2162, 

137 

BW 3.1 Lennep I 
3171, 3172, 
3181, 3182, 
3191, 3192 

128 

BW 3.2 Lennep II 
3201, 3202, 
3211, 3212,  
3221, 3222 

227 

BW 4.1 Lüttringhausen I 
4231, 4232,  
4233, 
4241, 4242 

123 

BW 4.2 Lüttringhausen II 
4251, 4252, 
4261, 4262, 
4263 

230 

 
Zu den Räumen der Briefwahlvorstände hat jedermann Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar. 
 
Remscheid, den 21. August 2013 
gez. Dr. Christian Henkelmann 
Beigeordneter 
 
 

13/110 
Widmung des Stichweges der Lockfinker Straße zu den Häusern 1 bis 9a  
sowie des anschließenden Verbindungsweges zur Klausener Straße 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.06.2013 beschlossen, nach Maßgabe der §§ 6 und 14 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit gültigen Fassung die in der Anlage zur 
Widmung schraffiert und gepunktet gekennzeichnete Verkehrsfläche des Stichweges der Lockfinker Straße zu den 
Häusern 1 bis 9a  und des anschließenden Verbindungsweges zur Klausener Straße innerhalb und inklusive der 
Rasenkantensteine bzw. des Pflasterbandes gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW dem öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße zu widmen, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen. 
 
Es handelt sich um hierbei um die Flurstücke Gemarkung Lüttringhausen, Flur 22 Parzellen 784 und 785 und Teil-
flächen aus 783, 788 und 787.   
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Der Gemeingebrauch der in der Anlage schraffiert gekennzeichneten Verkehrsflächen des Stichwegs zu den Häu-
sern 1 bis 9a wird auf keine Verkehrsart beschränkt, der Gemeingebrauch des gepunktet gekennzeichneten Verbin-
dungswegs zur Klausener Straße wird auf den Fußgänger- und Radfahrerverkehr beschränkt.  
 
Planunterlagen über die Widmung der vorgenannten Verkehrsflächen können während der Klagefrist beim Fach-
dienst Straßen und Brückenbau, Lenneper Straße 63, 42855 Remscheid, Zimmer E17, von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich dienstags in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie nach Vereinba-
rung von jedermann eingesehen werden. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzureichen oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein- Westfalen (ERVVO VG/FG) eingereicht werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Zur Begründung dienende Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ab-
schrift erhalten. 
Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist bei dem Verwaltungsgericht eingegangen ist. Falls die 
Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden.  
Bitte beachten Sie bei der elektronischen Klageerhebung die besonderen Vorschriften. Wenden Sie sich hierzu ggfls. 
an das Verwaltungsgericht Düsseldorf. 
 
Remscheid, den 22. Juli 2013 
In Vertretung 
gez. Dr. Henkelmann 
Beigeordneter 
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N a c h r u f  

 
Herr 

Karl-Heinz Schönfeld 
 

verstarb am 2. August 2013 im Alter von 74 Jahren. 
 

Er war fast 36 Jahre bei der Stadt Remscheid tätig,  
zuletzt als Hausverwalter bei der Öffentlichen Bibliothek. 


